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Aufgabenbeschreibung 

 

Projekt/Baumaßnahme: St 2580 Flughafentangente (FTO) 4-
streifiger Ausbau 

1 Projektbeschreibung: 

Durch die in den 1980er Jahren nicht voraussehbare äußerst dynamische Entwicklung des 

neuen Flughafens München im Erdinger Moos ist die planfrei geführte zweistreifige 

Kraftfahrstraße der Flughafentangente Ost im Abschnitt um Erding bereits jetzt an der 

Leistungsgrenze angelangt.  

Die in der Vergangenheit zur St 2580 durchgeführten Verkehrsuntersuchungen führten zur 

Aufnahme des Ausbaus in den 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern in der ersten 

Dringlichkeit. Im Ausbauplan war ein dreistreifiger Ausbau des Abschnitts geplant.  

Das Baurecht für den 3-streifigen Ausbau zwischen der St 2084 und der B 388 liegt seit 2018 

vor (Planfeststellungsbeschluss vom 30.07.2018). 

Im Jahre 2020 wurde auf der Staatsstraße 2580 eine erneute Verkehrsuntersuchung 

durchgeführt, bei der für das Jahr 2035 eine durchschnittliche werktägliche 

Verkehrsbelastung im Jahresmittel von 38.600 Kfz/Tag prognostiziert ist. Aufgrund dieser 

hohen Verkehrsbelastung ist geplant, die bestehende St 2580 zwischen der Anschlussstelle 

St 2084 (Erding) / ED 09 und der Anschlussstelle ED 07 mit einer Baulänge von ca. 3 km 

vierstreifig auszubauen sowie die vorhandenen Bauwerke, die Knotenpunkte und 

Anschlussstellen/ Kreuzungen entsprechend anzupassen. 

Der gegenständliche Bauabschnitt war bereits planfestgestellt (3-streifig), wurde aber nicht 

umgesetzt, die Unterlagen werden zur Verfügung gestellt.  

Die Eingriffsermittlung, die der alten Planung zugrunde liegt, entspricht jedoch nicht der 

aktuellen Methodik der Bayerischen Kompensationsverordnung.  

Es gelten folgende Eckpunkte für die Ausbaumaßnahme: 

Baulänge ca. 3,0 km 

Größe des Planungsgebietes ca. 234 ha 

Untersuchungsraum für Kartierung der 

Biotop- und Nutzungstypen bis Stufe 8 

der Biotopwertliste zur BayKompV 

ca. 43 ha 

   

Der vergabegegenständliche Bauabschnitt wird nun noch einmal komplett überplant und ein 

eigenes Planfeststellungsverfahren dafür durchgeführt.  
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2 Gegenstand des Auftrags: Landschaftspflegerischer Begleitplan inklusive 
Geländeaufnahmen, Faunistische Leistungen und Artenschutzbeitrag (saP) 

Die Planungsleistung umfasst die Erstellung folgender landschaftsplanerischer Fachbeiträge: 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) inkl. Erstellung des naturschutzfachlichen 

Beitrags zur Unterlage 1 (RE 2012) 

- Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

- Faunistische Leistungen 

2.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Der LBP zum Bauvorhaben wird in zwei Stufen geteilt: in einen LBP zum Vorentwurf (92 %) 

und in einen LBP zur Planfeststellung (28%). Die Planung wird der Normalstufe (Mindestsatz) 

zugerechnet. Abschläge in den Leistungsphasen können nur anerkannt werden, wenn eine 

plausible Begründung vorliegt, warum eine Leistungsphase nicht bzw. reduziert bearbeitet 

wird. 

Es ist beabsichtigt, beim Fortsetzen der Planung, auch die entsprechenden Leistungsphasen 

für die Planfeststellung zu übertragen. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung dieser Leistungen 

besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung 

seines Honorars ableiten. 

Grundlage für die Vertragserstellung und -abwicklung ist das „Handbuch für die Vergabe und 

Durchführung von freiberuflichen Leistungen durch die Staatsbauverwaltung des Freistaats 

Bayern“ (VHF Bayern, Stand September 2025) in Verbindung mit der HOAI in der derzeit 

geltenden Fassung sowie den Technischen Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische 

Leistungen (VII.05.1.StB, TVB-Landschaft). 

Vertragsbestandteile werden: 

- Allgemeine Vertragsbedingungen für freiberufliche Leistungen im Straßen- und 

Brückenbau (AVB StB, VI.1.StB, VHF BY, Stand 10/2024) 

- Technische Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen (VII.05.1.StB, 

TVB-Landschaft, VHF BY, Stand 10/2023) 

- Zusätzliche Vertragsbestimmungen zur Datenverarbeitung, zum Erstellen von 

Unterlagen und zum Datenaustausch – Straßenbau (VI.10.StB, ZVB 

Datenverarbeitung StB, VHF BY, Stand 10/2022) 

- Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragswesen (öAUmwR), Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsregierung vom 28. April 2009 Az.: B II 2-5152-15 (All-MBI. 2009 S. 

163, StAnz. 2009 Nr. 19) 
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- Dokumentation des Biotopwertverfahrens nach der BayKompV (VII.05.0-LBP VHF BY, 

Stand 01/2024) 

- Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP), 

Ausgabe 2011 und Musterkarten für die einheitliche Gestaltung 

landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau (Musterkarten LBP)  

- Vollzugshinweise zur Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) für den 

Staatlichen Straßenbau (Fassung 02/2014) 

- Hinweise zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP), (Fassung 08/2018) 

- Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Landschaftspflege, Abschnitt 1 

Landschaftspflegerische Begleitplanung (RAS-LP 1), Ausgabe 1996 

- Leitfaden und Musterkarten zur FFH- Verträglichkeitsprüfung im 

Bundesfernstraßenbau BMVBS 2004 

- RE- Richtlinien für die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Straßenbau 

2012 

- Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ des BMVBS (Garniel & Mierwald 2010) 

- FE 02.0332/2011/LRB Gutachten „Leistungsbeschreibung für faunistische 

Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag“ BMVBS 2014 

 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist als separater Textteil (Unterlage 19.1 RE) 

entsprechend RLBP 2011 zu erstellen. Die Form der Bestands-/Konfliktpläne (Unterlage 19.2 

RE) und der Maßnahmenpläne (Unterlage 19.3 RE) soll den Musterkarten LBP (Ausgabe 

2011) und dem Maßstab der technischen Planung (in der Regel M 1:1000/ M 1: 5000) 

entsprechen. Nach der Auftragsvergabe werden im Detail die Planungsmaßstäbe festgelegt. 

Die Anwendung und Dokumentation der BayKompV inkl. des Biotopwertverfahrens ist im 

Rahmen der Grundleistungen der Leistungsphase 3 bei der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung zu erbringen. Das Biotopwertverfahren ist digital in Karten- und 

Tabellenteil nachvollziehbar und detailliert zu dokumentieren und soll dem Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt werden. Die Dokumentation wird im Formblatt VII.05.0-LBP VHF Bayern 

„Dokumentation des Biotopwertverfahrens nach BayKompV“ standardisiert geregelt.  

Die Honorarermittlung ist im Formblatt VII.05.4-LBP des VHF zu dokumentieren. Das engere 

Planungsgebiet der bestehenden Staatsstraße 2580 beträgt beiderseits 50 m und das weitere 

Planungsgebiet beträgt max. 380 m vom Fahrbahnrand, östlich sind es 250 m und westlich 

380 m. 
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Als besondere Leistung zählt die Kartierung der Biotop- und Nutzungstypen entsprechend der 

Biotopwertliste zur Bayerischen Kompensationsverordnung einschließlich der Differenzierung 

bis Spalte 8 im festgelegten Untersuchungsraum. Die zugehörigen Abgrenzungen sind im 

Lageplan in der Anlage dargestellt und werden Ihnen bei Bedarf digital zur Verfügung gestellt. 

Die Kartierung ist zu geeigneten Zeiten durchzuführen, ggf. in mehreren Durchgängen, sodass 

eine sachgemäße Differenzierung der Kartiereinheiten gewährleistet ist. Das Honorar wird auf 

Grundlage eines geschätzten Zeitbedarfs und der zu vereinbarenden Stundensätze ermittelt 

und mit einem Festbetrag vereinbart.  

Als besondere Leistung wird das Honorar zur Erstellung des Beitrags zur Unterlage 1 zur 

Vorentwurfs- und Genehmigungsplanung auf Grundlage eines geschätzten Zeitbedarfs und 

der zu vereinbarenden Stundensätze ermittelt und mit einem Festbetrag vereinbart. 

2.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)  

Die Unterlagen für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sind nach den aktuellen 

Hinweisen zu bearbeiten (Stand08/2018). Eine vollständige Leistungsbeschreibung befindet 

sich im Formblatt VII.05.4-ASP „Artenschutzbeitrag-saP“ des VHF, diese dient als Grundlage 

für die Honorarermittlung. Als besondere Leistung wird das Honorar pauschal ermittelt und mit 

einem Festbetrag vereinbart 

2.3 Faunistische Leistungen 

Für die Erarbeitung der Umweltfachbeiträge sind ergänzende Bestandsaufnahmen zur Fauna 

erforderlich.  

Das Formblatt VII.05.4-FL „Faunistische Leistungen“ als Anlage zum Vertrag dient als 

Grundlage für die Honorarermittlung. Dieses berücksichtigt die methodischen 

Anforderungen, die sich aus dem Gutachten „Leistungsbeschreibungen für faunistische 

Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen und 

Artenschutzbeitrag“ (BMVBS 2014, Schlussbericht) ergeben. Die projekt- und artspezifischen 

Untersuchungsräume der faunistischen Kartierungen sind im „Lageplan Planungsgebiet“ 

dargestellt und somit als Vertragsbestandteil festgelegt. 

➢ Kartierung von Baumhöhlen und Spalten gem. Methodenblatt V3: 1 Begehung auf 10 ha 

Strukturkartierung in Wäldern gem. Methodenblatt V4 (Berücksichtigung der Eignung für 

Vögel, Fledermäuse und xylobionte Käfer) 

➢ Avifauna: Revierkartierung Brutvögel gem. Methodenblatt V1, 4 Begehungen a 2 min/ha 

auf 216 ha                                                                                                               

Horstkartierung Brutvögel gem. Methodenblatt V2, 1 Ersterfassung a 6 min/ha auf 3 ha, 2 

Kontrollen a 4 min/ha auf 3 ha 
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➢ Säugetiere: Erfassung mit Nistkästen (Haselmaus) gem. Methodenblatt S4, Ausbringung 

von Nistkästen je Laufmeter lineares Gehölz, auf 15 Probeflächen bei 2 h je Probefläche, 

1 Kontrolle der Nistkästen à 1 h/Probefläche von 15 Probeflächen, ggf. mit Einsammeln 

mit letzter Kontrolle 

➢ Fledermäuse: Transektkartierung gem. Methodenblatt FM1, 5 Begehungen a 60min/km 

auf 6 km,                           

Horchboxenuntersuchung gem. Methodenblatt FM2, Einsatz von 2 Horchboxen über 3 

Phasen a mind. 3 Tage; Auf- und Abbau 30min/Horchbox und Aufnahmephase für 2 

Boxen 

➢ Amphibien: Erfassung von Laichgewässern gem. Methodenblatt A1, 3 Begehungen a 

0,5h/Gewässer von 4 Gewässern 

➢ Reptilien: Sichtbeobachtung gem. Methodenblatt R1, 4 Begehungen auf 4 km Transekt a 

2 h/km 

➢ Tag- und Nachtfalter: Standardisierte Übersichtskartierung Transekte der Tagfalter allg. 

Planungsrelevanz zur Hauptflugzeit und/oder Suche nach Präimaginalstadien gem. 

Methodenblatt F15, 2 Begehungen auf jeweils 216 ha a 3 min/ha 

➢ Libellen: Sichtbeobachtung, Kescherfang und Exuviensuche allgemeiner 

planungsrelevanter Libellen bzw. des Gesamtartenspektrums gem. Methodenblatt L1, 

Erfassung auf 10 Abschnitten à 100 m Uferlänge, 4 Begehungen à 0,25 h/100 m, 

Erfassung von sehr kleinen Gewässern (< 100 m Uferlänge) à 0,5 h / Kleingewässer 

Die artspezifischen Untersuchungsräume sind vom Auftragnehmer selbst herauszuarbeiten 

auf Basis der vorhandenen Planungsunterlagen (Bestandsplan aus 2012 vorhanden). Das 

vorgegebene Artenspektrum ergibt sich aus den Erkenntnissen des vorangegangenen 

Planfeststellungsverfahrens und ist gegeben (siehe Formblatt VII-05-04 FL). Bei der 

faunistischen Erhebung sind die zeitlichen Anforderungen, die sich aus den jeweiligen 

Methodenblättern aus dem o. g. Gutachten ergeben zu berücksichtigen. 

Die Beeinträchtigung von Vögeln durch Verkehrslärm ist unter Orientierung an der 

Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (Garniel u. Mierwald 2010) zu berücksichtigen.  

3 Vorhandene Unterlagen: 

• Verkehrsuntersuchung von 2021 

• Kompletter landschaftspflegerischer Unterlagensatz (LBP, saP) zur 

Planfeststellung (3-streifig), in der, der vertragsgegenständliche (nicht 

umgesetzte) Bereich bereits als Teilabschnitt enthalten war (Stand September 

2021) 

Anlage CVergabenummer: 25-097935

17 von 18



• Planfeststellungsbeschluss vom 30.7.2018, in der der 

vertragsgegenständliche (nicht umgesetzte) Bereich bereits als Teilabschnitt 

(3-streifig) enthalten war 
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